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Geregeltes Glück
Konkubinat / Wer in «wilder Ehe» lebt, sollte sich gegenseitig ausreichend absichern. Zu beachten gibt es vieles. Ein Paar erzählt. 

BRUGG Heute gehört zu lang-
jährigem Liebesglück nicht 
mehr zwingend ein Trauschein. 
Viele Paare leben in «wilder 
Ehe», dem Konkubinat.  Gesetz-
lich ist dieses aber wenig bis 
nicht geregelt. Konkubinatspaa-
re geniessen deshalb nicht den 
gleichen sozialen oder juristi-
schen Schutz wie Verheiratete. 
In vielen Punkten besteht zu-
sätzlicher Regelungsbedarf. 
Konkubinatspartner tun gut da-
ran, sich gegenseitig selber aus-
reichend abzusichern. 

Ein Paar mit vielen Fragen

Aber was muss man eigentlich 
alles regeln? Das fragte sich auch 
ein junges Bauernpaar aus dem 
Kanton Freiburg (Namen der Re-
daktion bekannt).  Er arbeitet auf 
dem Bauernhof, zusätzlich 
arbeiten beide auswärts. Sie ha-
ben ein gemeinsames Kind: «Seit 
wir ein Kind haben, kamen Fra-
gen auf, die uns niemand kon-
kret beantworten konnte.» 

Die beiden besuchten deshalb 
kürzlich einen Kurs der Agrisa-
no-Stiftung zum Konkubinat. 
Das Thema gewinne in der Land-
wirtschaft an Bedeutung, sagt 
Agrisano-Beraterin Nadia Bar-
mettler, die den Kurs mitorgani-
sierte: «Wir bekommen vermehrt 
Anfragen zur Versicherungsde-
ckung des Konkubinatspartners 
und deren Absicherung.»

Vor dem Kurs hatte das 
Bauernpaar bereits ein gemein-
sames Haushaltskonto eröffnet, 
das Sorgerecht für das gemein-
same Kind sowie die Begünsti-
gungen bei einem Todesfall ge-
regelt. Aus dem Kurs nahmen sie 
dennoch eine lange To-do-Liste 
mit: «Es gibt noch mehr zu re-
geln, als was uns bewusst war.» 

Konkubinatsvertrag hilft

Viele Fragen des Zusammenle-
bens lassen sich in einem Kon-
kubinatsvertrag klären. Zum 
Beispiel die Wohnverhältnisse 
(auf wen lautet der Mietvertrag, 
wie wird die Miete aufgeteilt) 
oder wie hoch das Haushaltsgeld 

ist und wer wie viel davon be-
zahlt usw. Der Vertrag enthält 
auch Regelungen im Falle einer 
Auflösung des Konkubinats. 
Musterverträge für verschiede-
ne Szenarien findet man im 
Internet (siehe Link). Bei kom-
plizierteren Fällen empfiehlt es 
sich, für die Ausarbeitung einen 
Anwalt oder Notar zurate zu zie-
hen.

Auskunft bei Notfällen 

Etwas Schlimmes ist rasch pas-
siert. Doch bei einem medizini-
schen Notfall kann es für einen 
Konkubinatspartner schwierig 
werden, etwas über den Ge-
sundheitszustand des jeweils 
anderen zu erfahren. Sogar der 
Besuch auf der Intensivstation 
kann verwehrt bleiben.  Am ein-
fachsten verfassen beide eine Er-
klärung, in der sie sich gegensei-
tig das Besuchsrecht zusprechen 

und Ärzte von ihrer Schweige-
pflicht befreien. 

Eine solche Schweigepflicht-
entbindungserklärung will auch 
das junge Bauernpaar noch ver-
fassen, genauso wie eine Patien-

tenverfügung und einen Vorsor-
geauftrag. Mit der Patienten- 
verfügung bekommt der Partner 
die Vollmacht, medizinische Ent-
scheide zu treffen. Mit dem Vor-
sorgeauftrag darf er bzw. sie im 

Vorsorgefall das Vermögen des 
anderen verwalten und rechtliche 
Angelegenheiten regeln.

Absicherung im Todesfall

Bei einem Todesfall hat der hin-
terbliebene Konkubinatspartner 
rechtlich keine finanziellen An-
sprüche. Es gibt aber diverse 
Möglichkeiten, den Partner ab-
zusichern. Man kann ihn im 
Testament oder Erbvertrag be-
rücksichtigen (nach Abzug der 
Pflichtteile). Einen Erbvertrag 
will auch das befragte Paar noch 
abschliessen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist der Abschluss einer 
Todesfallversicherung.  Für den 
bedarfsgerechten Risikoschutz 
lohnt es sich, eine Versiche-
rungsberatung in Anspruch zu 
nehmen. Die Berater der land-
wirtschaftlichen Versicherungs- 
beratungsstellen, die den kanto-
nalen Bauernverbänden ange-

gliedert sind, oder der Bera-
tungsdienst der Agrisano in 
Brugg AG, stehen bei Fragen 
zum Versicherungsschutz gerne 
zur Verfügung. 

Selbst aktiv werden

Eine Heirat sei übrigens bis an-
hin kein Thema, sagt das junge 
Bauernpaar:  «Wir haben nach 
dem Kurs erkannt, dass man gut 
in einem Konkubinat leben 
kann, auch mit Kind.» Man müs-
se sich aber bewusst sein, dass 
im Konkubinat nur wenig gere-
gelt sei. «Man muss also selber 
aktiv werden und sich informie-
ren.» Jeanne Woodtli

Eine ausführliche Website zu fast 

allen Aspekten des Konkubinats und 

mit Muster-Konkubinatsverträgen 

findet man hier: 

www.konkubinat.ch

Hand in Hand durchs Leben, auch unverheiratet: Das ist heute gang und gäbe. Aller Romantik zum Trotz helfen ein Konkubinatsvertrag und andere Dokumente, wenn die 
rosigen Zeiten einmal vorbei sein sollten.  (Bild Pixabay)

Nicht geregelt 

Das Konkubinat ist gesetzlich 
nicht geregelt. Deshalb neh-
men Gerichte bei Streitfällen 
häufig Bezug auf das Recht 
der sogenannten einfachen 
Gesellschaft (Art. 530 ff. OR).   
Diese ist die vertragsmässige 
Verbindung von zwei (oder  
mehreren) Personen zur Errei-
chung eines gemeinsamen 
Zweckes mit gemeinsamen 
Kräften oder Mitteln. 

Das Recht der einfachen 
Gesellschaft ist auf wirtschaft-
liche Tätigkeiten zugeschnit-
ten und enthält entsprechen-
de Regeln (Gewinnbeteiligung, 
Geschäftsführung, Rechtslage 
bei Auflösung usw.). Diese kön-
nen unter Umständen für das 
Konkubinat zur Anwendung 
gelangen. jw

Blumiges aus Wald und Wiese, vom Alpabzug oder auch Wettpflügen gesucht

Die Magazine «Schweizer 
Landliebe» und Frauen-
Land sowie die Bauern-

Zeitung suchen gemeinsam  
die schönsten und kreativsten 
Sträusse und Blumendekoratio-
nen aus Wald, Wiese und 
Bauerngarten.  
 
Ein Buch soll entstehen 
Bei den blumigen Dekos sind 
der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt: Auch geschmückte 
Tiere beim Alpabzug oder deko-
rierte Traktoren beim Wettpflü-
gen gehören dazu. Die einma-
ligsten Beiträge, samt den 
Menschen dahinter, werden in 
einem einzigartigen, neuen 
Landliebe-Buch publiziert.  
 
Im Frühling 2021 soll das reich 
bebilderte Landliebe-Buch mit 
den schönsten Beiträgen von 
Menschen vom Land oder Bau-
ernhof, die ein Flair für Blumen 
aus der heimischen Natur und 
ihrem eigenen Garten haben,  
erscheinen. Dabei sind wir auf 
Ihre kreativen Beiträge angewie-
sen: Senden Sie uns Fotos Ihrer 
selbst gemachten Lieblings-

sträusse und Blumendekoratio-
nen aus allen Jahreszeiten zu.

Ihr Gewinn
Die schönsten Beiträge werden 
2020 von einer Jury aus Redak-
tionsmitgliedern der Bauern- 
Zeitung, des Magazins Frauen-
Land und der «Schweizer Land-
liebe» zur Publikation im Buch  
bestimmt. Die ausgewählten 
Kreationen, inklusive deren 
Entstehung, werden fotografiert 
sowie die «Siegerinnen und 
Sieger» und ihr Zuhause porträ-
tiert. Alle Nominierten erhalten 
ein Exemplar des Buches, die 
Siegerinnen und Sieger zusätz-
lich die Fotos ihrer realisierten 
Reportagen.

So machen Sie mit 
Für die Teilnahme am Wettbe-
werb stehen Ihnen mehrere 
Wege offen. 
Auf unserer Website unter: 
www.bauernzeitung.ch/blumen
Via Privatnachricht über
Facebook: mit dem Stichwort 
Blumen, inklusive Angaben zu 
Ihrer Person (Adresse, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse) 

Per E-Mail an: 
redaktion@bauernzeitung.ch 
mit dem Stichwort Blumen, 
inklusive Angaben zu Ihrer 
Person (Adresse, Telefon- 
nummer und E-Mail-Adresse)
Auf Instagram (bauernzeitung1): 
via Link in der Bio

Teilnahmebedingungen
 zDer Einsendeschluss ist  
der 31. Dezember 2019  
(Mitternacht).
 zMehrfach-Einsendungen  
pro Person von Sträussen 
und Dekorationen aus den  
verschiedenen Jahreszeiten 
sind erlaubt und erwünscht. 
 z Eingeschickte Bilder sollten 
mindestens eine Auflösung 
von 1 MB haben.
 zMitarbeitende des Magazins 
«Schweizer Landliebe»  
und der Schweizer Agrar- 
medien AG sind nicht  
teilnahmeberechtigt.
 zDer Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.   BauZ

Hier geht es direkt zur Teilnahme: 

www.bauernzeitung.ch/blumen

MACHEN SIE MIT BEIM BLUMENWETTBEWERB

 (Bild dj)

«Im Konkubinat 
leben geht auch 
mit Kind gut.»

Junges Bauernpaar aus dem 
Kanton Freiburg, für das Heirat  

bis anhin kein Thema ist


